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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Einhaltung der Zahlungsfristen in den Ma-

gistratsabteilungen 6, 18, 19, 21 und 28 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbe-

zügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 14. Jänner 2015 veröffent-

licht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 21. Jänner 

2015, Ausschusszahl 14/15 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die Einhaltung der Zahlungsfristen anhand einer 

stichprobenweisen Einschau in Rechnungsdaten der Magistratsabteilungen 18, 19, 21 

und 28. Festzustellen war, dass diese Magistratsabteilungen für Schlussrechnungen auf 

den bundesvergabegesetzlichen vorgesehenen Ausnahmetatbestand zur Vereinbarung 

einer 60-tägigen Zahlungsfrist generell zurückgriffen, es jedoch unterließen, die für je-

den Einzelfall erforderliche Begründung zu dokumentieren. 

 

Die vertraglich vereinbarten Zahlungsfristen wurden überwiegend nicht eingehalten. Als 

häufige Ursachen wurden Personalengpässe, die Umstellungsphase auf elektronische 

Rechnungsbearbeitung und die von der Magistratsabteilung 6 bei der Fristberechnung 

nicht berücksichtigte Überweisungsdauer erkannt. 
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Bericht der Magistratsabteilung 21 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 2 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Wenn eine von der 30-tägigen Zahlungsfrist abweichende Zahlungsfrist vereinbart wird, 

sollte die Dienststelle auf die erforderlichenfalls notwendige Richtigstellung der von der 

Magistratsabteilung 6 vorgegebenen Zahlungsfrist im SAP-Rechnungsworkflow achten 

(s. Pkt. 5.1.2). 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die vom Stadtrechnungshof Wien ausgesprochenen Empfehlun-

gen werden zur Kenntnis genommen und entsprechend umge-

setzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Es wird in den Ausschreibungen bzw. Beauftragungen grundsätzlich eine Zahlungsfrist 

von 30 Tagen vereinbart. Die verantwortlichen Mitarbeitenden wurden angewiesen, auf 

die erforderlichenfalls notwendige Richtigstellung der von der Magistratsabteilung 6 

vorgegebenen Zahlungsfrist im SAP-Rechnungsworkflow erhöhtes Augenmerk zu le-

gen. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Die generelle Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes des BVergG 2006 der ver-

längerten Zahlungsfrist von 60 Tagen für Schlussrechnungen wurde ohne Begründung 

in den jeweiligen Ausschreibungen vereinbart. Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, 
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die Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes entsprechend dem jeweiligen Einzel-

fall zu begründen (s. Pkt. 6). 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die vom Stadtrechnungshof Wien ausgesprochenen Empfehlun-

gen werden zur Kenntnis genommen und entsprechend umge-

setzt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Es wird in den Ausschreibungen bzw. Beauftragungen grundsätzlich eine Zahlungsfrist 

von 30 Tagen vereinbart. Die verantwortlichen Mitarbeitenden wurden angewiesen, eine 

Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes entsprechend dem jeweiligen Einzelfall 

zu begründen. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Mai 2015 


